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Beschluss des Akkreditierungsrates  

Antrag: 10 017 127 
Studiengang: Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe, B.A. 
Hochschule: Frankfurt University of Applied Sciences 
Studienort/e: Frankfurt am Main 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2023 - 30.09.2031 

Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Die Hochschule muss in der Außendarstellung die Berufsfelder je nach mitgebrachter 
Eingangsqualifikation aufschlüsseln und transparent darauf hinweisen, dass den Einsatzmöglichkeiten 
zudem aufgrund bundeslandspezifischer Unterschiede Grenzen gesetzt sind. (§ 11 i.V.m. § 12 Abs. 1 
StakV) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflage ist erfüllt. 

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Zur Erfüllung der Auflage teilt die Hochschule mit, dass den Studierenden eine für das Land Hessen 
gültige Übersicht über die möglichen Arbeitsfelder differenziert nach beruflicher Qualifizierung in einem 
Gesundheitsberuf zur Verfügung gestellt wird. Die Übersicht ist auf der Homepage des Studiengangs 
abrufbar (https://www.frankfurt-university.de/de/studium/bachelor-studiengange/berufspadagogik-fuer-
pflege-und-gesundheitsberufe-ba/fuer-studieninteressierte/, Zugriff am 21.03.2025). Der 
Akkreditierungsrat kann der Homepage zusätzlich Hinweise auf länderspezifische Regelungen der je 
nach Berufsausbildung infrage kommenden Tätigkeitsfelder entnehmen. 

Damit ist die ursprünglich erteilte Auflage erfüllt. 
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